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Vorlage 1

Verfassung
des Kantons Zürich
(Änderung vom 25. Oktober 2021; Klimaschutz)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag der Kommission für
Staat und Gemeinden vom 16. April 2021,

beschliesst:

I. Die Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 wird
wie folgt geändert:

KlimaArt. 102 a 1 Kanton und Gemeinden setzen sich für die Begren-
zung des Klimawandels und dessen Auswirkungen ein. Sie berücksich-
tigen dabei die Ziele des Bundes und der für die Schweiz verbindlichen
internationalen Abkommen. Insbesondere richten sie ihre Massnahmen
darauf aus, die Treibhausgasemissionen bis zur Treibhausgasneutrali-
tät zu vermindern.

2 Sie sorgen dafür, dass dazu geeignete Massnahmen, namentlich in
den Bereichen Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und
Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe, umgesetzt werden.

3 Sie können die Entwicklung und Anwendung von Technologien,
Materialien und Prozessen fördern, die zum Klimaschutz und zur An-
passung an den Klimawandel beitragen.

II. Diese Verfassungsänderung wird den Stimmberechtigten zur
Volksabstimmung unterbreitet. 

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Der stv. Generalsekretär:
Benno Scherrer Claudio Stutz


